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  An alle

  Studierenden

  im Haupt- und Nebenfach

  Erziehungswissenschaft,

  die nach der „alten Studienordnung“

  studieren








10. März 2004

Betr.:
Ausstellung des Zwischenprüfungs-Zeugnisses

         
(alte Studienordnung)

Liebe Studierende!

Das Zwischenprüfungszeugnis kann Ihnen nicht quasi automatisch ausgestellt werden, da Teile der ZP im sog. gestreckten Verfahren abgelegt werden. 

Dies betrifft, neben der Statistik,  die Teilgebiete „Psychologische Grundlagen der Erziehungswissenschaft“ (4 benotete Scheine) und „Methodische Grundlagen der empirischen Erziehungswissenschaft“ (3 benotete Scheine).

Die Ergebnisse der absolvierten Zwischenprüfungen in den Teilgebieten „Persönlichkeitsentwicklung und Erziehung“, „Didaktik“ und „Historische Pädagogik“ werden dem Zwischenprüfungsamt jeweils schriftlich mitgeteilt; diese Angaben liegen hier also vor.

Bei den Akten zur Zwischenprüfung nach der alten Ordnung befinden sich z.Z. ca 120 unerledigte Fälle, bei denen das ZP-Zeugnis wegen fehlender Unterlagen (Scheine / Praktikumsbescheinigung ) oder fehlender Angaben (persönliche Daten / Studienfächer) nicht ausgestellt werden kann. Etliche Studierende haben zudem ihr fertiges ZP-Zeugnis nicht abgeholt.

Dieser „Überhang“ unerledigter Fälle führt auch zu Verzerrungen in der Absolventenstatistik, die wir für die Fakultät führen müssen. 

Da viele Studierende ihre Zwischenprüfung zwar in der normalen Regel-studienzeit abgeschlossen, ihr Zeugnis aber nicht beantragt haben, können sie in den Aktenunterlagen auch nicht  als erfolgreiche Absolventen identifiziert und erfasst werden. 

Das wiederum hat zur Folge, daß in den Statistiken ein vollkommen falsches, nicht der Realität entsprechendes Bild über den Studienerfolg unserer Studierenden widergespiegelt wird. 

Um den Überhang möglichst rasch abzubauen möchten wir deshalb alle Studierenden bitten, die die Zwischenprüfung absolviert haben, ihr Zeugnis zu beantragen. 

Sie erhalten dann (a) ein Zwischenprüfungs-Zeugnis der Fachrichtung mit den Fachnoten sowie (b) ein vom Studiendekan unterzeichnetes Fakultätszeugnis (das Sie bei der Anmeldung zur Magister-Prüfung vorlegen müssen).

Eine Zusammenstellung der Unterlagen und Angaben, die dafür benötigt werden, finden Sie unten. Sie können das ZP-Zeugnis persönlich beantragen und Ihre Unterlagen vorlegen oder das formlos schriftlich tun und die Unterlagen beifügen.

Sprechstunde in den Semesterferien: Donnerstag 14-15 Uhr.

Im SS 2004 wird wieder eine gesonderte Sprechstunde für Zwischenprüfungs- und Anerkennungsangelegenheiten eingerichtet (Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben).

Für heute verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Horst Zumkley

Benötigte Angaben / Unterlagen 

für die Beantragung des Zwischenprüfungszeugnisses

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Hauptfach:

1. Nebenfach:

2. Nebenfach:

(bei Psychologie angeben: Entwicklungspsychologie oder Sozialpsychologie !)

( 1. Fachsemester Erziehungswissenschaft (Studienbeginn): WS / SS 

Scheine:
Statistik I



Statistik II



Praktikums-Bescheinigung (für Hauptfächler)



4 Scheine (Psychologische Grundlagen)



3 Scheine (Methoden: Testtheorie, Versuchsplanung, Ex-Praktikum)

Philosophische


Fakultät III





Empirische


Humanwissenschaften








Fachrichtung


Erziehungswissenschaft








Dr. Horst Zumkley


Fachrichtungsbeauftragter


für die Zwischenprüfung





Campus, Gebäude 11


66123 Saarbrücken





Tel.:  0681-302-3340


E-mail: 


h.zumkley@mx.uni-saarland.de
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